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Das Wichtigste in Kürze
•	Der IASB schlägt eine Änderung der Vorschriften 

hinsichtlich der Übertragungen in den oder aus 
dem Bestand der als Finanzinvestition gehaltenen 
Immobilien vor.

•	Die Änderungen stellen klar, dass die Übertragung 
einer Immobilie in den oder aus dem Bestand der 
als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien dann 
und nur dann erfolgt, wenn es Anhaltspunkte für 
eine Nutzungsänderung der Immobilie gibt. Ferner 
wird vorgeschlagen, dass die bisher im Standard 
aufgeführte Liste von Beispielen über das Vorlie­
gen von Anhaltspunkten nicht mehr als abschlie­
ßend anzusehen ist.

•	Der Entwurf enthält keinen vorgeschlagenen Zeit­
punkt des Inkrafttretens, jedoch soll eine vorzeitige 
Anwendung gestattet sein.

•	Stellungnahmen werden bis zum 18. März 2016 
erbeten.

Hintergrund
Die vorgeschlagenen Änderungen des ED/2015/9 Trans-
fers of Investment Property (Proposed amendment 
to IAS 40) (im Folgenden „ED/2015/9“) sind Ausfluss 
einer an den International Accounting Standards Board 
(IASB) gerichteten Anfrage, ob eine im Bau oder in der 
Entwicklung befindliche Immobilie, die vorher als Vor­
ratsvermögen nach IAS 2 bilanziert worden ist, in dieser 
Phase (Bau oder Entwicklung) jedoch eine offensichtliche 
Nutzungsänderung in die Kategorie der als Finanzinves­
tition gehaltenen Immobilien nach IAS 40 erfahren soll, 
auch entsprechend in diese Kategorie umzugliedern ist.

Vorgeschlagene Änderungen
Übertragungen in den oder aus dem Bestand der als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien sind gemäß 
der aktuellen Fassung von IAS 40.57 ausschließlich dann 
vorzunehmen, wenn eine Nutzungsänderung erfolgt 
ist, die durch einen Sachverhalt aus der folgenden Liste 
belegt werden kann:

•	Übertragung aus der Kategorie der als Finanzinvesti­
tion gehaltenen Immobilien in das Vorratsvermögen 
(Beginn der Entwicklung mit der Absicht des Verkaufs)

•	Übertragung aus der Kategorie des Vorratsvermögens 
in die der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
(Beginn eines Operating-Leasingverhältnisses mit einer 
anderen Partei)

•	Übertragung zwischen einer als Finanzinvestition gehalte­
nen Immobilie und einer vom Eigentümer selbst genutz­
ten Immobilie (Beginn oder Ende einer Selbstnutzung)
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Durch die Ergänzung und Umformulierung von IAS 40.57 in ED/2015/9 betont der IASB in stärkerem Maße die Anfor­
derung, dass die Übertragung einer Immobilie dann und nur dann in den oder aus dem Bestand der als Finanzinves­
tition gehaltenen Immobilien erfolgt, wenn es Anhaltspunkte für eine Nutzungsänderung gibt. Darüber hinaus wird 
vorgeschlagen, dass es sich bei der bisher im Standard aufgeführten Liste von Beispielen, die eine solche Nutzungsän­
derung charakterisieren, nicht mehr um eine abschließende Liste handeln soll.

Hinweis
In der „Basis for Conclusions“ zum ED/2015/9 erläutert der IASB, dass er die in IAS 40.57 enthaltene Liste mit Bei­
spielen für eine Nutzungsänderung ganz bewusst nicht erweitert hat, um nicht den Fokus auf das Prinzip zu beein­
trächtigen, dass der Tatbestand der Übertragung in den oder aus dem Bestand der als Finanzinvestition gehaltenen 
Immobilien die eigentliche Nutzungsänderung darstellt und bspw. eine bloße Änderung der Absichten der Unter­
nehmensleitung hierfür nicht ausreicht.

Erstmalige Anwendung und Übergangsvorschriften
Der Entwurf enthält keinen vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens. Es wird jedoch vorgeschlagen, dass die 
Änderungen retrospektiv in Übereinstimmung mit IAS 8 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen 
von Schätzungen und Fehler anzuwenden sein sollten. Des Weiteren soll eine vorzeitige Anwendung laut Entwurf 
gestattet werden.
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